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Öffentlichkeitsbeteiligung 
 

 

Maßnahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitbeteiligung 

 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 2 UVwG erfolgte durch folgende 

öffentlich zugängliche Gremiensitzungen, Behördentermine und Veröffentlichungen 

(siehe Anlage 3): 

Landkreis Alb-Donau-Kreis: 

• 21.06.2018 Scoping-Termin und Antragskonferenz DK0-Betriebsdeponie für 

Boden und Bauschutt im Recyclingpark Albeck 

• Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13 UVwG über den Scoping-Termin 

Deponie Albeck am 19.11.2020 

 

Gemeinderat Langenau, Ausschuss für Technik und Umwelt der Stadt Langenau, 

Ortschaftsrat Albeck und Ortschaftsrat Hörvelsingen 

• Zusammenstellung der Sitzungen, in denen Deponie-Thema (bzw. öffentlich-

rechtlicher Vertrag) behandelt wurde 

• Vorstellung Projekt RC-Park Albeck in der Ortschaftsratssitzung in Albeck am 

31.10.2015 

• Vorstellung Projekt RC-Park Albeck im Ausschuss für Technik und Umwelt der 

Stadt Langenau am 09.11.2015 

• Information über den aktuellen Stand der Planungen des RC-Park Albeck in der 

Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt der Stadt Langenau am 

15.05.2017. Eingeladen war auch der Ortschaftsrat Albeck und Hörvelsingen. 

• 14.07.2017 Präsentation zum Thema Aufstellung vorhabenbezogener 

Bebauungsplan Sondergebiet Recycling-Anlage Albeck im Gemeinderat 

Langenau – Aufstellungsbeschluss für Bebauungsplan Recyclinganlage Albeck 

wurde gefasst. 

• 22.11.2019 Gemeinderatssitzung Langenau Thema: Errichtung eines 
Recyclingparks und einer DK0 Deponie sowie Erweiterung des Steinbruchs in 
Albeck 

o Aktueller Sachstand 
o Weiteres Vorgehen 

Präsentation Projekt RC-Park Albeck und Vorstellung öffentlich- 

rechtlicher Vertrag  

• Sitzung des Gemeinderates am 05.03.2021 Abstimmung „Öffentlich-
rechtlicher Vertrag - Recyclingpark, DKO-Deponie und Erweiterung 
Steinbruch“ 
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Presse: 

• Die Gemeinderatssitzungen und Ortschaftsratssitzungen wurden im 

Gemeindemitteilungsblatt „Heimatrundschau Langenau“ mit 

Tagesordnungspunkten angekündigt. Nach den Sitzungen wurde über die 

Sitzungen berichtet. 

• Verschiedene Artikel über den geplanten RC-Park in der „Südwest Presse“ und 

„Langenau Aktuell“ unter anderem 

o  der Artikel am 26.11.2019 in der Südwest Presse mit der Überschrift 

„klares Votum für Verfahren“ der über die Gemeinderatsitzung vom 

22.11.2019 berichtet. 

o 09.03.2021 Artikel in der Südwest Presse mit dem Titel „Überraschende 

Wendungen“ Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 05.03.2021 

o 13.02.2020 Artikel in der Südwest Presse mit dem Titel „Sorge um 

Landschaftsbild“ Bericht über die Veranstaltung frühe 

Öffentlichkeitsbeteiligung am 11.02.2020 in der Robert-Bosch Halle in 

Albeck  

 

Vor-Ort-Informationsveranstaltungen: 

• Am 30.01.2020 erfolgte die Einladung zur Frühen Öffentlichkeitsbeteiligung in 
Sachen Errichtung eines Recyclingparks und einer DK 0 Deponie sowie 
Erweiterung des Steinbruchs in Albeck am 11.02.2020 um 18.30 Uhr. 

• Die geplanten Vorhaben sowie der öffentlich-rechtliche Vertrag wurden im 
Rahmen einer frühen Öffentlichkeitsbeteiligung am 11.02.2020 um 18.30 Uhr 
in der Robert-Bosch-Halle, Turnhallenweg 15 in 89129 Langenau-Albeck, der 
Öffentlichkeit vorgestellt. 

• Die in der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung vorzustellenden Unterlagen wurden 

im Zeitraum vom 12.02.2020 bis zum 12.03.2020 beim Verwaltungsverband 

Langenau, Kuftenstraße 19, 89129 Langenau während der üblichen 

Öffnungszeiten Montag – Freitag von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und Donnerstag von 

14.00 Uhr – 17.00 Uhr öffentlich ausgelegt und waren in diesem Zeitraum auch 

im Internet unter www.verwaltungsverband-langenau.de abrufbar. 

• Weitere Präsenzveranstaltungen konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht 

durchgeführt werden. 

 

Reaktionen auf die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

Siehe nachfolgende Tabelle „Eingegangene Stellungnahmen zum öffentlich-

rechtlichen Vertrag, Stand 23.6.2020“  

 

http://www.verwaltungsverband-langenau.de/


Langenau, Recyclingpark Albeck, Aktennummer 1157/18

Hier: Eingegangene Stellungnahmen zum öffentlich-rechtlichen Vertrag, Stand 23.6.2020

Nr. Name Vortrag Zu entscheiden 
durch: 
Genehmigung/ 
Planfeststellung

In Vertrag 
aufnehmen 
Vertrag 

Zusage Firma Eckle für 
Planfeststellung/Genehmigung 
und/oder Vertrag

Öre Vertrag überflüssig. Dient nur Fa. Eckle und regelt Themen, die 
in der wasserrechtlichen Erlaubnis / BImSch-Genehmigung geregelt 
werden können.



Überwachung der Fahrbewegungen durch Dauerzählstellen, 
Videoüberwachung, Sanktionen bei Verstoß erforderlich. 

1 BUND, 11.03.2020

Durchfahrten für Schwerlastverkehr des Recyclingparks durch 
Göttingen, Albeck, Hörvelsingen, Bernstadt und Beimerstetten 
vollständig verbieten.



2 Bühler, Karl-Heinz, 
11.03.2020

Belastung landwirtschaftlicher Grundstücke durch Brecherstaub 
nicht berücksichtigt. Kontaminationen können nicht hingenommen 
werden.



Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, effektive 
Ausgleichsmaßnahmen notwendig. 

3 Kombrink, 
Friedemann und 
Elisabeth, 
10.03.2020

Wertminderung von Wohngebäuden durch Immissionen aus Betrieb 
Fa. Eckle. 
LKW statt durch Göttingen über die L 1079, AS 63 (Seligweiler) auf 
die A 8. Keine LKW durch die OD Göttingen. 

4 Steinmüller, 
Markus, 09.03.2020

Menge des anzuliefernden Recyclingmaterials nicht definiert. 
Jahresleistung ist festzulegen.  

Ja muss noch verhandelt werden

Eingriff in Natur und Umwelt, Zerstörung des Landschaftsbilds, 
Verlust fruchtbaren Ackerlands. 
Erhöhtes Verkehrsaufkommen 
Erhöhte Immissionen von Lärm und Staub durch Sprengungen, 
Brecherbetrieb 
Eingrünung entlang des Feldwegs an der nördlichen Abbaugrenze


Regelt Landschaftspflegerischer 
Begleitplan

Materialanlieferung nur aus dem ADK 
Materialtransport (Förderband) nur unterhalb der Hangkante 
unsichtbar 

5 Schleicher, Sascha 
und Sonja, 
27.02.2020

Kein weiterer Abbau in westlicher Richtung („für immer 



Nr. Name Vortrag Zu entscheiden 
durch: 
Genehmigung/ 
Planfeststellung

In Vertrag 
aufnehmen 
Vertrag 

Zusage Firma Eckle für 
Planfeststellung/Genehmigung 
und/oder Vertrag

auszuschließen“) 
Keine Vermischung von Material

 

Möglich. Allerding muss in Abfall und 
aufbereitetes Material unterschieden 
werden. Bsp. RC-Beton 
(güteüberwachter Baustoff) wird 
Schottertagschicht beigemischt 

Abbau / Verarbeitung / Verkauf max. 300.000 to / a  Ja muss noch verhandelt werden
Kein Antrag auf mehr als DK0-Material

 
Ja, jedoch Rücksprach mit 
Deponieplaner bezüglich einzelner 
Parameter

Betriebszeiten in Vertrag   Ja muss noch verhandelt werden
„Prüfungsverfahren“ müssen eingehalten und dürfen durch Vertrag 
nicht vereinfacht werden. 
Folgeverträge und / oder Vertragsänderungen müssen auch in die 
OR, Info der Öffentlichkeit verbindlich 
Verkehrsaufkommen muss kontinuierlich überprüft werden.  Ja (siehe Vorentwurf)

6 Hardegger, 
Johannes, 
20.20.2020

Identisch mit lfd. Nr. 5

7 20 Bürger aus 
Hörvelsingen 
(Unterschriftenliste), 
02.03.2020

Identisch mit Nr. 5

Gibt es Mindestabstände für Brecheranlagen zu Wohngebäuden? 
Schallgutachten erforderlich 
Infraschallbereich ist zu untersuchen, gegebenenfalls Auflagen im 
Genehmigungsverfahren 



8 Hauff, Gertrud und 
Otto, 09.03.2020

Öffnungszeiten Abends und am Wochenende reduzieren.  
9 Peuker, Ulrich, 

03.03.2020
Lärmbelastung des Wohngebäudes durch Brecher, Schüttlärm von 
Metallrampen

 

Landschaftsbild, 20 – 30 hochstämmige Bäume pflanzen.  Regelt landschaftspflegerischer 
Begleitplan.

10 OV Röscheisen 
11.02.2020

Brecherbetrieb nur von 7 bis 18 Uhr und Samstag 8 bis 13 Uhr.   Muss noch verhandelt werden.
Kein höherer Ausstoß des Steinbruchs, mehr Material aus 
Recycling.

  Muss noch verhandelt werden.11 Stadtrat Barth 
11.02.2020

Schutz landwirtschaftlicher Flächen vor Staubemissionen. 
12 OV Ziegengeist 

11.02.2020
Vertraglicher Ausschluss einer höheren Deponieklasse.   Rücksprache mit Deponieplaner. S. 

o. Nr. 5.



Nr. Name Vortrag Zu entscheiden 
durch: 
Genehmigung/ 
Planfeststellung

In Vertrag 
aufnehmen 
Vertrag 

Zusage Firma Eckle für 
Planfeststellung/Genehmigung 
und/oder Vertrag

13 OV Wiedenmann 
11.02.2020

Öffentlich-rechtlicher Vertrag auch für Folgegenehmigungen, keine 
vereinfachten Verfahren, in jedem Folgeverfahren Umweltbericht.



14 Stadrat Thierer 
11.02.2020

Annahme von Bauschutt nur aus der Region. 

15 Herr Gängler 
11.02.2020

Einschränkung des Brecherbetriebs während der Ferien. Abgelehnt in Veranstaltung 
11.02.2020.


